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Amtliches

Kreis Alatt
für denUnterlahn-Kreis.

AwWes Statt flr die KkdaMwalhMgm de« Mratsmlrs und des KrelrausMes.
Tägliche DrUage zur Diezer und Gmstr Zeitung._,

Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 80 Mg.

Reklamezeile 90 Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez : Rosenstraße 36.

In Bad Eml : Römerstraße9k>.

Druck und Verlag von H. Ehr. Sommer»
Diez und Bad Ems.

Verantw. s. d. Schriftl . Vau! Lauge.

'» » . I ! i> Diez, Montag de« 26 . Mai 1818 59 Hohraang

Polizciverorönung.
Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S . S.
195) und der 88 6» 12, 13 der Allerhöchsten Verordnung vom
20. September 1867 (G.-S . S . 1529) über die Polizeiver¬
waltung in den neu erworbenen Landesteileu wird für den
Umfang des ganzen Regierungsbezirks Wiesbaden , mit Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses , Folgendes angeordnet:

8 1. Unter Aushebung des 8 10 der Polizeiverordnung
der vormaligen Regierungs -Abteilung des Innern Hierselbst
vom 6. Mai 1882 (Regierungs -Amtsblatt S . 152, Pos . 398)
treten an Stelle desselben die folgenden Bestimmungen:

Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brut-
stätten der Vögel, das Zerstören und das Ausnehmen von Eiern,
das Ausnehmen und das Töten von Jungen ist verboten . Des¬
gleichen ist der Ankauf , der Verkauf , die An- und Verkaufs¬
vermittelung , das Feilbieten , die Ein - und Ausfuhr , der Trans¬
port von lebenden sowie toten Vögeln der in Europa einheimi¬
schen Arten zu Handelszwecken untersagt.

Ferner ist verboten das Erlegen und jede Att des Fangens
dieser Vogelarten . Dieses Verbot erstreckt sich auf das ganze
Jahr.

8 2. Dem Fangen im Sinne dieser Verordnung wrrd
jedes Nachstellen zum Zwecke des Fangens oder Tötens von
Vögeln , insbesondere das Aufstellen von Netzen, Schlingen,
Leimruten oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

8 3. Dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtigten
und deren Beauftragten ist es gestattet , Nester, welche Vögel
in oder an Wohnhäusern oder an Gebäuden und im Innern von
Hofräumen gebaut haben , zu zerstören.

8 4. Wenn Vögel in Weinbergen , Gärten , bestellten
Feldern , Baumpflanzungen , Saatkämpen und Schonungen Scha¬
den anrichten , können durch die Polizeipräfidenten und die
Landräte des Bezirks den Eigentümern und Nutzungsberech¬
tigten der Grundstücke und deren Beauftragten oder öffentlichen
Schutzbeamten (Forst - und Feldhütern , Flurschützen nsw.), so¬
weit dies zur Abwendung dieses Schadens notwendig ist, das
Töten dieser Vogelarten mit Feuerwaffen innerhalb der be¬
troffenen Oertlichkeiten während bestimmter Fristen gestattet
werden . Die Bestimmungen des 8 368 Nr . 7 des Reichs¬
strafgesetzbuchs vom 15. Mai 1871 (Reichsgesetzblatt 1876,
Seite 40) sind bei dem Schießen zu beachten.

Das Feilbieten und der Verkauf der auf Grund solcher Er¬
laubnis erlegten Vögel find unzulässig.

Ebenso können die vorbezeichneten Behörden einzelne Aus¬
nahmen von den Bestimmungen der 88 1 und 2 dieser Ver¬
ordnung zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken zur Wieder¬

bevölkerung mit einzelnen Vogelarten sowie für Stubenvögel
für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Oertlichkeiten be¬
willigen.

ß 5. Die Bestimmungen dieser Verordnung finden keine
Anwendung:

a) auf das im Privateigentume befindliche Federvieh.
b) auf die nach der preußischen Jagdordnung vom 15. Juli

1907 jagdbaren Vögel.
c) auf die in nachstehendem Verzeichnis aufgeführten Vogel-

atten:
1. Tie Tagraubvögel mit Ausnahme der Turmfalken , Bus¬

sarde und Gabelweihen (rote Milane ).
2. Den rötrückigen Würger.
3. Die Sperlinge.
4. Die rabenartigen Vögel (Rabenkrähen , Nebelkrähen,

Saatkrähen , Elstern , Eichelhäher ) mit Ausnahme des Kolkraben
5. Die Säger.
6. Die Taucher.
8 6. Zuwiderhandlungen gegen die §8 1, 2, 5 werden,

soweit nicht 8 368 Nr . 2 und Nr . 11 des Reichs -Strafgesetz¬
buchs oder 8 33 des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1.
April 1880 Platz greifen , nach 8 34 dieses Gesetzes mit Geld¬
strafe bis 150 Mark oder mit Haft bestraft.

8 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬
lichung in Kraft.

Wiesbaden,  den 6. Mai 1911.
Der Regierungs -Präsident.

v. Meister.
* • •

I. 3569. Diez,  den 17. Mai 1919.
Wiederholt veröffenüicht.
Die Ortspolizeibehörden und Gendarmen tonten sich die

strengste Durchführung dieser Vorschriften angelegen sein
lasten

Die Ortspolizeibehörden haben die ihnen unterstellten Po¬
lizeibeamten und Feldhüter mit Anweisung zu versehen und die
Forstschutzbeamten zu verständigen , daß sie insbesondere den
Vorschriften in 81 der Polizeiverordnung gehörige Beachtung
schenken und den Nestplünderern , die bekanntermaßen vor¬
zugsweise in den frühen Vormittagsstunden ihr Handwerk trei¬
ben, auf die Finger sehen.

Der Landrat.
I . » . !

Zimmermanu.
Gesehen und genehmigt.

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkrrtse«.
Chatras.  Major.
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I . 35 ? S. 'Sil * ?; , den VI . Mai 1919.
«n Me OrtSPolizcihehSrde« He« Kreise«.

Ich nehme hiermit wiederholt Veranlassung aus die ge¬
naue Beachtung der Bestimmungen der RegierungS-Polizei-
Verordnung vom 20. März 1909, betreffend die Einrichtung
und den Betrieb von Bierdruckvorrichtungen (Reg.-Amtsbl.
Seite 80—83 und amtl . Kreisblatt Nr . 95) hinzuweisen
Insbesondere ersuche ich die Ortspolizeibehörden , darüber zu
wachen und die Wirte anzuhalten , daß sie vor Ingebrauch¬
nahme neuer oder vor wesentlicher Veränderung bereits be¬
stehender Bierdruckvorrichtungen der Ortspolizeibehörde
schriftlich Anzeige erstatten und dieser Anzeige eine van
ihnen und dem Lieferanten der Vorrichtung zu unterzeich¬
nende Beschreibung der Bierdruckanlage beizufiigen haben
Die Bierdruckvorrichtung darf nicht eher in Benutzung ge¬
nommen werden, bis hierzu von der Ortspolizeibehörde
schriftlich Erlaubnis erteilt ist. Der bei den Wirten viel¬
fach vertretenen Ansicht, daß durch die Erteilung der Wirt¬
schaftskonzession ihnen auch das Recht gegeben sei, eine
Bierdruckvorrichtung aufzustellen und zu benutzen, ist unter
Vorhalt der Bestimmungen in 8 2 Ziffer 2 der genannten
Polizeiverordnung entgegen zu treten.

J .-dtr . 4896 1. Mn
Me fytvvtn ®tattt»e%t>eamten

der Landgemeinden i

Entsprechend den Bestimmungen zu Z 2 Ms . 2 der
Ausfiihrungsanweisung der genannten Polizeiverordnung
(Reg.-Amtsbl . S . 87) haben die Ortspolizeibehördeu die bei
ihnen eingehenden Anzeigen über die beabsichtigte Aufstel¬
lung von Bierdruckvorrichtungen zu sammeln und ein Ver¬
zeichnis anzulegen, in dem jede Bierdruckvorricktung. für
welche die schriftliche Erlaubnis zur Inbetriebnahme er¬
teilt ist, unter Beifügung des Datums dieser Erlaubnis und
der Bezeichnung des Betriebsunternehmers und des Be¬
triebsortes (Gemeinde. Straße , Hausnummer ) einzutragen
ist, und in das auch die Daten späterer Revisionen und dir
dabei gemachten Feststellungen, sowie die Daten für etwaige
wesentliche Aenderungen der erteilten Betriebserlanbnisse
aufzunehmen sind. Formular für dieses Verzeichnis ist in
der Kreisblatt -Druckerei Sommer in Diez und Bad Ems
erbältlich . Ich muß bestimmt erwarten , daß dieses Ver¬
zeichnis ordnungsmäßig angelegt und sorgfältig weiterge¬

führt wird . Ich werde mir gelegentlich Einsicht von DiesemVerzeichnis verschaffen.
Der Landrat.

I . B.r
Zimmer « an«

* * *
Gesehen und genehmigt:

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahn kreise».
Chatras,  Major.

Gesehen und genehmigt : .
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreftes.

Chatras.  Major.

Brtr . : P erso nenstands » rkund en » nTtene^
flüchtige.
Im Interesse der Verhinderung strafbarer Steuerflucht

müssen die Herrerk Standesbeamten Anträge auf Ausferti-
g>ng von Personenstandsurkunden , wenn sie wissen oder
nach den vorliegenden Umständen glauben annehmen zu
müssen daß diese zur Steuerpflucht benutzt werde» sollen,
vor der Ausstellung dem zuständigen Besitzsteueramt Anzeige
machen und dessen Verfügung abwarten.

Der Vorsitzende de» Kreisansschnsse».
I . A.:
Kaiser.

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkrrise »,

Chatras,  Major.
msm

EiHtLmMÄeik UM
Hie Ziegenzucht i« Nassau . Eine Bekanntmachung

des Londrais im Untertaunuskre-S mahnt, der Ziegenzucht die
giößte B achtung zu schenken. Die Ernährungsschwierigkelten
werden sobald noch nicht ganz b hoben sein. Auch die Milch¬
erzeugung läßt bei d m fortgesetzten Rückgang der Rindvleh-
beßände nach. Auf dem Lande muß jeder, der es eben
mögl'ch machen kann, wenigstens die in seinem eigenen Haus¬
halt notwendige Milch durch eig ne Milchviehhaltung sichern.
Die Erfahrungen während des Krieges haben gezeigt, daß
auf di sein Gebiet bei gut m Willen viel geleistet werden
kann. Gerade die Ziege ist hierzu besonders geeignet. Durch
Verwendung der Abfälle im Haushalt , durch Weidegang auf
Rainen PP und Heugewinnung in Feld- und Waldwegen
ist die Durchhaltung von Ziegen auch in nichtlandwirtschaft¬
lichen Betrieben möglich. Sobald unsere Verhältnisse geordnet
sind, muß der Auibau der bereits vor dem Kriege emg -
richteten örtlichen Ziegen mchtvereine und die Bildung neuer
Vereine betrieben werden. Die Kreis- und Bezirksverwaltung
sowie die Landwirtschastskammer werden auch für die Folge
sich die Förderung und Unterstützung der Ziegenzucht ange¬
legen sein lassen.

I .-Nr . K. W. 574. Diez,  den 21. Mai 1919.
Bekanntmachung.

Betrifft : Benzolversorgung.
Tie Anmeldungen für den Bezug von Benzol für den

Monat Juli 1919 sind bestimmt bis zum 1. Juni d. Js . hier¬
her einzureichen. Die Bestellungen haben für landwirtschaft¬
liche und gewerbliche Zwecke getrennt zu erfolgen.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die in Be¬
tracht kommenden Verbraucher auf unsere Verfügung vom
17. Februar 1919, Tgb.-Nr . K. W. 184 — Kreisblalt Nr . 39
— wiederholt hinzuweisen.

Kriegswirtschoftss ?elle des Unterlahnkreises:
I . A. :

Kaiser.

Verkehr.
Der Achtstundentag für die Eisenbahner i«

besetzten Gebiet.  Die Entente hatte nach Besetzung deS
linksrheinischen Gebietes die Einführung des Achtstundentages
untersagt. Für die Aufhebung dieser Verordnung hat daS
Eisenbahnministerium durch die Waffenstillstandskommlsston
und durch seine Bevollmächtigten bei der mterallnerten Eisen¬
bahnkommission in Trier immer von neuem verwendet.
Diese Bemühungen haben nunmehr Erfolg gehabt. Am
26 Mai wird der Achtstund ntag -für die Arbeiter der
Haupt- und Rebenbetriebswe kstätten und in dem Strecken¬
dienst eingeführt. Die Gewährung auch für die übrigen
Eisenbahnbediensteten ist in Aussicht gestellt worden. Die
Eisenbahnverwaltung wird nicht aufhören, für das Recht ihrer
Beamten und Arbeiter einzutreten.

Möglichst kinderloses Ehepaar

zur Landwirtschaft
gegen Monatslohn , freie Wohnung, Brand und Licht, sowie
Garten - und Ackerland sofort gesucht.

Haus Lahnberp, Bergnafsaua. d. 8.
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